Verpflichtungserklärung – Zugelassener Transporteur
Anlage 6-D DVO (EU) 2015/1998
Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt[footnoteRef:1] und ihrer Durchführungsrechtsakte erkläre ich hiermit: [1:  Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 (ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 72, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj)] 

Die Informationen im Sicherheitsprogramm des Unternehmens sind nach meinem besten Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß und gewissenhaft.
Die in diesem Sicherheitsprogramm festgelegten Praktiken und Verfahren werden an allen durch das Programm abgedeckten Standorten angewandt und aufrechterhalten.
Das genannte Sicherheitsprogramm wird korrigiert und angepasst, um allen künftigen relevanten Änderungen der Unionsrechtsvorschriften zu entsprechen, es sei denn, das Unternehmen [Name des Unternehmens] unterrichtet das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, dass es nicht mehr als zugelassener Transporteur tätig sein will.
[Name des Unternehmens] unterrichtet das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur schriftlich
über kleinere Änderungen an seinem Sicherheitsprogramm, z. B. Name des Unternehmens oder für die Sicherheit verantwortliche Person oder Einzelheiten der Ansprechpartner, und zwar unverzüglich, mindestens aber binnen 10 Arbeitstagen, und
über geplante größere Änderungen, z. B. Verfahrensänderungen, die die Einhaltung der einschlägigen Unionsrechtsvorschriften oder nationalen Rechtsvorschriften beeinträchtigen könnten, Betriebsstandortoder Anschriftenwechsel, und zwar mindestens 15 Arbeitstage vor Beginn oder der geplanten Änderung.
Um die Erfüllung der einschlägigen Unionsrechtsvorschriften zu gewährleisten, wird [Name des Unternehmens] bei allen Inspektionen den Anforderungen entsprechend uneingeschränkt kooperieren und den Inspektoren auf Verlangen Zugang zu allen Unterlagen gewähren.
[Name des Unternehmens] wird das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur über alle schwerwiegenden Sicherheitsverstöße und verdächtigen Umstände, die in Bezug auf die Sicherheit von Luftfracht- oder Luftpostsendungen relevant sein können, insbesondere über jeden Versuch, in den Sendungen gefährliche Gegenstände zu verstecken, und/oder Beeinträchtigungen der sicheren Beförderung unterrichten.
[Name des Unternehmens] stellt sicher, dass alle betroffenen Mitarbeiter nach Kapitel 11 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 der Kommission[footnoteRef:2] geschult werden und sich ihrer Sicherheitsverantwortung im Rahmen des Sicherheitsprogramms des Unternehmens bewusst sind. [2:  Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 der Kommission vom 5. November 2015 zur Festlegung detaillierter Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit (ABl. L 299 vom 14.11.2015, S. 1)] 

[Name des Unternehmens] unterrichtet das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, wenn
[bookmark: _Hlk223510238]es seine Tätigkeit einstellt,
es nicht mehr an der Beförderung von Luftfracht/Luftpost beteiligt ist,
es die Anforderungen der einschlägigen Unionsrechtsvorschriften nicht mehr erfüllen kann.
Ich übernehme die volle Verantwortung für diese Erklärung.
Name: Vor- und Nachname
Stellung im Unternehmen: Stellung im Unternehmen
[bookmark: _Hlk225941189]Name und eingetragene Anschrift des Unternehmens: 
Name und eingetragene Anschrift des Unternehmens




Verpflichtungserklärung – Zugelassener Transporteur	2 von 2
Verpflichtungserklärung – Zugelassener Transporteur	2 von 3
Verpflichtungserklärung – Zugelassener Transporteur	3 von 3
Datum: 
Datum

Unterschrift:
